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mit bef.onberet äkrüdficßtigmtg ber

®unft im ^anbmert
©erauîgegeben unter SKittoirlung fißtoeiprifcßet

ffimtftßanbtoerler uitb Xedjnifer
bon palter fran-jjclMngiruuJien.

beren

ftramigen asö
ferefse.

iïgaii für if afftiellnt iîaMikaûoufu is Äfnrtrlittimin«.
DffijieHeS nnb obïigotMtfiiieê Organ beë largauifiljen @d)mtebe= unb 2Baguermeifterberein$,

tërfdjeint je ©araStagS unb ïoftet per ©emefter gr. 3. 60, per gaßr gr. 7. 20.
Snferate 20 StS. ber Ifßaltfge ^ßetitjeile, bei größeren Aufträgen

ratfßrecßenben Rabatt.

^ftrid), &ew 36. SJuguft 1899.

ItifrtrftottfttMttfft #««îes »«*> et« itedffes madjen,
^MUUjiUl4illUt|. gft beffer afs çnnbert befanbetfe J>a<fjen.

^rotofolt
ber

laljrfôtrrrfammhtng
te Sd)tuei?er. ©rnjcrbrttcreitts

^onntag ben 25. gnni 1899

ira SBerfammlunggfaale ber ®e»erbe=
au0|telltnti| in Xljun,

(gortfeßung.)

§err §onegger tann mitteilen, bap ber @ewerbe=
berein @t. ©ollen bem Programm teine Dppofitton
macht. §err Stingger fönne alfo nur im Stamen beg

^anbmer&meifterüereing ©t. ©allen gefprodjen Mafien.

|>err SB ü r g I e r (ßüricpj ftimmt im Stamen beg

UïjrmacfjerberBanbeg bem Programm §u unb legt bie

Stotmenbigïeit bar, bag Ipaufiergewerbe, bag namentlich
ben Uhrmadjerftanb fchwer fchäbige, burd) gefe^liche
SJiafmahmen unfc^äblict) §u machen.

®ie SDigluffion über bag Programm wirb nicht
weiter benü|t.

93efchlüfje: ®ag Sßräfibium erflärt, bah üon
ben Anregungen ber Herren ©chiE unb SJterj gu Rauben
beg gentralborftanbeg behufg Prüfung unb ebentueEer

Solgegebung Att nehme, foferu bie ißerfammlung nicEjtê
anbereg befchliepe. Seine Dppofition.

UeBer bie Anträge beg ßentralborftanbeg mirb ab=

geftimmt. SDiefelben werben — bon einigen ©tinum
enthaltungen abgesehen — einftimmig angenommen.
2>er Sefchlufj lautet wie folgt:

®ie gaßreSberfammlung beS ©cßtoeijer. ©etoerbebereinS in Xßun
(25. guni 1899)

in ©rmägung,
baß bie fßoftulate beS ©cptoeiger. ©eioerbebereinS put ©cßuß unb

pr göroerung bon ©ctoerbe unb Jpanbtoerl nur bann Ausfielt laben,
in toünfcpbarer grift pr aSerroirfliißung p gelangen, menn ftdp ber
gefamte ©etoerbeftänb auf ein gemetnfanteS bolfStoirtfdjaftltdpeS lb
tionSßrogramm berftänbigt unb baëfelbe felbfiänbig ober mit igülfe
anbetet mirtfcßaftlitßer gntereffenöerbänbe ober ßolitifcßer Parteien
pr ©eltung bringt,

befdjließi:
I. gut görberung einer jeitgetnäßen feßtoeijerifeßen ©etoerbeßo*

litif ift ein fßrogramm aufpftellen über allgemein toirtjcßaft=
licpe gielßunfte. ®ie iBertoirflicßung berfelben foil angeftrebt
toerben bureb

a) bte ©elbftßülfe,
ß) bte ©efeßgebung.

gür ba8 borläufige tßrogramnt ftnb in Ausließt p neßtnen :
1. ©cßaffung eines feßtoeijer. ©etoerbegefeßeS im ©inne unferer

SSefcßlüffe in ©laruS 1898.
2. ©cßaffung eines SSunbeSgefeßeS pr SBelätnpfung bes nn=

lautern SBettbetoerbeS.
3. ©cßaffung eines SöunbeSgefeßeS über §aufierberfeßr,

SBanberlager unb AuSberfäufe.
4. ©teüungnaßme p einer allfälligen Aebifion ober meiter

geßenben gnterßretation beS eibgen. gabrilgefeçeS.
5. SBeitere SBaßrung ber gntereffen bon ©enterbe unb §anb=

merf in ber S3unbeSgefeßgebung über Äran!en= unb Un=
falloerftcßerung, bei ber Äereinßeitlicßung beS Aed)t8 bureß
©ießerung ber gorberungen ber SaußanbloerEer, fotoie in
©aeßen ber EganbelSberträge unb Qolltarife, enblicß bei
anbern ßenbenten gragen, toie 3. iö. SebenSmittclbolijei,
Drganifation ber SunbeSbaßnen, ©etoerbeftatifti! re.

6. ©efeßließe ©runblagen pr bernteßrten görberung ber ge=
merblicßen f)5robu£tion bunß S3unb unb Stantone mittelft

die schweizer.

Meisterschaft
aller

Handwerke
UNd

Praktische Ktütter für die Werkstatt
mit besonderer Berücksichtigung der

Kunst im Handwerk.
Herausgegeben unter Mitwirkung schweizerischer

Kunsthandwerker und Techniker
von Walter Senn-Ksldinghausen.
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Vrgan fir die offiziellen KMikaüoueu des schweiz. Siewerbevereius.

Offizielles und obligatorisches Organ des Aargauischen Schmiede- und Wagnermeistervereins.

Erscheint je SamZtags und kostet per Semester Fr. 3. 60, per Jahr Fr. 7. 20.
Inserate 20 CtS. per Ispaltige Petitzeile, bei größeren Aufträgen

entsprechenden Rabatt.

Zürich, den Ä« August Z8NS.

Wirch-minruâ ' 6'i« Kauzes thun und ein Itechtes machen,
MIMMèZMMZ » Ist besser als hundert öetändette Sachen.

Protokoll
der

Ilchrksversammlililg
dks Schweizer. Gewerbevereins

Sonntag den 25. Juni 1899

im Versammlungssaale der Gewerbe-
ausstellung in Thun.

(Fortsetzung.)

Herr Honegger kann mitteilen, daß der Gewerbe-
verein St. Gallen dem Programm keine Opposition
macht. Herr Ringger könne also nur im Namen des

Handwerksmeistervereins St. Gallen gesprochen haben.
Herr Würgler (Zürich) stimmt im Namen des

Uhrmacherverbandes dem Programm zu und legt die

Notwendigkeit dar, das Hausiergewerbe, das namentlich
den Uhrmacherstand schwer schädige, durch gesetzliche

Maßnahmen unschädlich zu machen.
Die Diskussion über das Programm wird nicht

weiter benützt.
Beschlüsse: Das Präsidium erklärt, daß es von

den Anregungen der Herren Schill und Merz zu Handen
des Zentralvorstandes behufs Prüfung und eventueller
Folgegebung Akt nehme, sofern die Versammlung nichts
anderes beschließe. Keine Opposition.

Ueber die Anträge des Zentralvorstandes wird ab-
gestimmt. Dieselben werden — von einigen Stimm-
enthaltungen abgesehen — einstimmig angenommen.
Der Beschluß lautet wie folgt:

Die Jahresversammlung des Schweizer. Gewerbevereins in Thun
(25. Juni 1899)

in Erwägung,
daß die Postulate des Schweizer. Gewerbevereins zum Schutz und
zur Förderung von Gewerbe und Handwerk nur dann Aussicht haben,
in wünschbarer Frist zur Verwirklichung zu gelangen, wenn sich der
gesamte Gewerbestand auf ein gemeinsames volkswirtschaftliches Ak-
tionsprogramm verständigt und dasselbe selbständig oder mit Hülfe
anderer wirtschaftlicher Jnteressenverbände oder politischer Parteien
zur Geltung bringt,

beschließt:
1. Zur Förderung einer zeitgemäßen schweizerischen Gewerbepo-

litik ist ein Programm aufzustellen über allgemein wirtschaft-
liche Zielpunkte. Die Verwirklichung derselben soll angestrebt
werden durch

s) die Selbsthülfe,
b) die Gesetzgebung.

Für das vorläufige Programm sind in Aussicht zu nehmen:
1. Schaffung eines schweizer. Gewerbegesetzes im Sinne unserer

Beschlüsse in Glarus 1898.
2. Schaffung eines Bundesgesetzes zur Bekämpfung des un-

lautern Wettbewerbes.
3. Schaffung eines Bundesgesetzes über Hausierverkehr,

Wanderlager und Ausverkäufe.
4. Stellungnahme zu einer allfälligen Revision oder weiter

gehenden Interpretation des eidgen. Fabrikgesetzes.
5. Weitere Wahrung der Interessen von Gewerbe und Hand-

werk in der Bundesgesetzgebung über Kranken- und Un-
fallversicherung, bei der Vereinheitlichung des Rechts durch
Sicherung der Forderungen der Bauhandwerker, sowie in
Sachen der Handelsverträge und Zolltarife, endlich bei
andern Pendenten Fragen, wie z. B. Lebensmittelpolizei,
Organisation der Bundesbahnen, Gewerbestatistik zc.

6. Gesetzliche Grundlagen zur vermehrten Förderung der ge-
weiblichen Produktion durch Bund und Kantone mittelst
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Regelung be8 ©uhmiffiongberfaprenS, ttnterfiüpung ge*
werblicher SIuëfteBungen uno BertaufSftelten, amtlidjer
BerfucpS* unb Brüfunggftationen für getrerbticÇe Sprobufte,
SKupbarmacbung eirt£)eimifc£)er BopprobuEte unb motorifiper
ffräfte 2C.

II. ©enjentgen fcEiioetger. ffntereffenberbänben ober politifcben
teien, Welche borftehenbeä Programm ober bte toeferttlxctjften
fünfte beëfelben p förbern fiep oerflicbten, Wirb ber ©cpweijer.
©ewerbeoeretn feine tbattrüftige Ünterfiüpung in wirtfdjaft*
lieben Begebungen, foroeit fie ben feinigen nidjt pwiberlaufen,
pfiepern.

III. ®ie ©ettionen be8 ©cpweiger. ©eWerhebereing Werben im 3n=
tereffe ber ©urcbfüprung einer erfolgreichen ©eWerbepoliti!
eingraben, fidb bor ber näcbften ©efnmterneuerung beê Statt*
onalrateä im Oltober 1899 betreff ber Stellungnahme ber
9tationalrat8tanbibaten ipreg ffreifeS p borgenanntem 2IEtion§*

Programm p berfiebern. @8 Wirb überhaupt ben gewerblichen
Bereinigungen empfohlen, mit ben IKitgliebcrn ber BunbeS*
berfammlung in ftetige engere Berbinbung p treten unb fie

pr SKitbülfe an ber ©ewerbeförberung p beranlaffen.
IV. ©er 3entralöorftanb ift ermächtigt, bon fiel) aus ober gemein*

fcpaftlicp mit anbern 3ntereffenoerbänben, hep). poiitifeben
Barteten, behufs Bermirtlidjung beS einen ober mehrerer B.o*
ftulate beS borliegenben Programms bie BolfSinitiatibe p
infeenieren.

7. §err übt i et) e l, Bicepräfibent beg gentralüorftanbeg,
erhält bag Sßort gu Mitteilungen über ben (Srfolg
ber SSorfcEjIäge betr. Reform beg ©uBmif»
fiongwefeng.

2)er Referent erlebigt fid) fetner Stufgabe in ge=

brängter ®ürje. ®ie Strbeit über bag ©ufimiffiong»
mefert ift in ,g>eft XVII ber ,,@emer6üchen $eitfragen"
erfdjienen. 2)ie Brofctjüre würbe im gebruar biefeg

gatjreg an fämtlidje Strbeit üergebenben Beporben beg

Bunbeg, an bie Sarttongregierungen unb (Semeinben
berfanbt, nebft einem Schreiben, in meinem um ^3rü=
fung unb tt)unIicEj[te Berüdifichtigung unferer Borfcpläge,
fomie um geft. iRüdüufjerung big @nbe Slpril gebeten
mürbe.

@g finb achtgepn Stntmorten eingelangt: bier bon
eibgenöffifdfen, neun bon fantonalen, bier bon ftäbtifdjen
Behörben, eine bon ber ©üboftbahngefellfchaft.

(ffortfepung folgt.)

21röeit£s unfc SieferintßSitbertrapjtßCtt.
(3Imtlid)e Driginat'Btitteilungen.) Nachdruck verboten.

Scfjulbauêbcutteu Bitljl in ^iiricl) III. 1) ®ie SluSfiihrung beS

Berpupeë, ber Bematung ber §ohlfeh<e unb beS ©efimSanftriches pm
Brimarfdplhaufe an bie ffirma ©cpmibt u. Söhne in 3imch III ;

2) bie SluSführung ber ©pengier* unb §oücementarbeiten p ben
©umhatten bafelbft an ©rebig, jgr., ©penglermeifter, 3ürtd) III ;

3) bie SluSführung ber ©adjbecferarbeiten für bie genannten ©urn*
hallen an 2Kb. Bauert'S ÏBitme ; 4) bie Lieferung ber Sägermffalf*
fteine für bas ©efunbarfdplbauS unb bie ©tüpmauer, „Bühl",
3ürich III, an bie 2agernfteinbrudj*@e(eHfd)aft.

éclplhauëhait an ber iliofcngnrtenftrafK 3ütic() III. ®ie ©chreiner*
arbeiten an 31. Stamp, ©epretnermeifter, bafelbft ; bie ©lajerarbeiten
an §. Bleper, ©lafermeifter, bafelbft.

©ifenbrücte her ©itbalftrajje in Bafellatth. ©er eiferne Oberbau
unb 110 m ©elänber für bie mittlere Briicte an 3tbam Oberer, med).
2Berfftatte in Siffacp.

Bunheêhaiio SJiittclban in Bern. ®ie ©ipferarbeiten an folgenbe
©ipfer* unb Btalermeifter : B- Stnf u. Stecer, ff. 3lrm, SUbert Blüfj,
ff. ÜJtünger, ©. ©iraubi, ff. ©pgt, 2116. ©cpaerer, Steitporb u. ffummer,
31. ffantpaufer, ffr. ©raffelet unb ©. Bieri, fämtltdje in Bern.

©ehäuhe heg mecl]nnifc()=ted)nifcl)cn Saboratoriuinb her eihgen.
©cpulauftalten in 3iütcf). ®te Btalerarbeiten an ©ottfr. Btanj unb
Bt. Bcul*®ietpelm in 3üüd)-

Sertmnbêtoefen.
Bauhattblattger itt Bern. 3n einer am ©onntag im

Boltgpaug abgehaltenen Berfammlung bon 500 Çanb»
langern beutfiper $unge mürbe eine Befolution ange»
nommen, in welcher bie Srfetjung ber italienifrfjen ißo»
liere auf ben Saufilähen buret) einheimifche unb Stug»

fchluh ber nichtorganifierten namentlich auglünbifihen
93auarbeiter bon ben 93auplä|en berlangt wirb. 5Dag

Komitee beg ^anblangerbunbeg foil in einer ßonferenj
mit ben ÜDteiftern biefe forage befprechen. ®ie fogiali»
ftifchen Vertreter in ben ©tabt» unb Santongbehörben
folten auf größere Serüdfit^tigung ber einheimifchen
Strbeiter auf ben ftaatlichen Sauplähen bringen, ©onn»
tag ben 3. September foil auf bem SSaifenpaugplah
eine groffe ®emonftration alter einheimifchen Bauarbeiter
§u gunften ber obgenannten Befchlitffe ftattfinben.

A
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Regelung des Submissionsverfahrens, Unterstützung ge-
weiblicher Ausstellungen unv Verkaufsstellen, amtlicher
Versuchs- und Prüfungsstationen für gewerbliche Produkte,
Nutzbarmachung einheimischer Rohprodukte und motorischer
Kräfte zc.

II. Denjenigen schweizer. Jnteressenverbänden oder politischen Par-
teien, welche vorstehendes Programm oder die wesentlichsten
Punkte desselben zu fördern sich versuchten, wird der Schweizer.
Gewerbeverem seine thatkräftige Unterstützung in wirtschaft-
lichen Bestrebungen, soweit sie den seinigen nicht zuwiderlaufen,
zusichern.

III. Die Sektionen des Schweizer. Gewerbevereins werden im In-
teresse der Durchführung einer erfolgreichen Gewerbepolitik
eingeladen, sich vor der nächsten Gesamterneuerung des Nati-
onalrates im Oktober 1899 betreff der Stellungnahme der
Nationalratskandidaten ihres Kreises zu vorgenanntem Aktions-
Programm zu versichern. Es wird überhaupt den gewerblichen
Vereinigungen empfohlen, mit den Mitgliedern der Bundes-
Versammlung in stetige engere Verbindung zu treten und sie

zur Mithülfe an der Gewerbeförderung zu veranlassen.
I V. Der Zentralvorstand ist ermächtigt, von sich aus oder gemein-

schaftlich mit andern Jnteressenverbänden, bezw. politischen
Parteien, behufs Verwirklichung des einen oder mehrerer Po-
stulate des vorliegenden Programms die Volkstnitiative zu
inscenieren.

7. Herr M i chel, Viceprästdent des Zentralvorstandes,
erhält das Wort zu Mitteilungen über den Erfolg
der Vorschläge betr. Reform des Submis-
sionswefens.

Der Referent erledigt sich seiner Aufgabe in ge-
drängter Kürze. Die Arbeit über das Submissions-
Wesen ist in Hest XVll der „Gewerblichen Zeitfragen"
erschienen. Die Broschüre wurde im Februar dieses

Jahres an sämtliche Arbeit vergebenden Behörden des

Bundes, an die Kantonsregierungen und Gemeinden
versandt, nebst einem Schreiben, in welchem um Prü-
fung und thunlichste Berücksichtigung unserer Vorschläge,
sowie um gest. Rückäußerung bis Ende April gebeten
wurde.

Es sind achtzehn Antworten eingelangt: vier von
eidgenössischen, neun von kantonalen, vier von städtischen
Behörden, eine von der Südostbahngesellschaft.

(Fortsetzung folgt.)

Arbeits- und LieferAnMbertrlWmgm.
(Amtliche Original'Mitteilungen.) àkàà v<à^°,

Schulhausbauten Bühl in Zürich I». 1) Die Ausführung des

Verputzes, der Bemalung der Hohlkehle und des Gesimsanstriches zum
Primarschulhause an die Firma Schmidt u. Söhne in Zürich III;
2) die Ausführung der Spengler- und Holzcementarbeiten zu den
Turnhallen daselbst an Gredig, jgr., Spenglermeister, Zürich III;
3) die Ausführung der Dachdeckerarbeiten für die genannten Turn-
hallen an Alb. Bauert's Witwe; 4) die Lieferung der Lägern-Kalk-
steine für das Sekundarschulhaus und die Stützmauer, „Bühl",
Zürich III, an die Lägernsteinbruch-Gesellschaft.

Schulhausbau an der Rosengartenstraße Zürich III. Die Schreiner-
arbeiten an A. Ramp, Schreincrmeister, daselbst; die Glaserarbeiten
an H. Meyer, Glasermeister, daselbst.

Eisenbrücke der Eithalstraße in Baseband. Der eiserne Oberbau
und 11V m Geländer für die mittlere Brücke an Adam Oberer, mech.
Werkstätte in Sissach.

Bundeshaus Mittelbau in Bern. Die Gipserarbeiten an folgende
Gipser- und Malermeister: P. Fink u. Necer, F. Arm, Albert Plüß,
K. Münzer, E. Giraudi, F. Gygi, Alb. Schaerer, Neithard u. Kummer,
A. Funkhäuser, Fr. Traffelet und G. Bieri, sämtliche in Bern.

Gebäude des mechanisch-technischen Laboratoriums der eidgen.
Schulanstalten in Zürich. Die Malerarbeiten an Gottfr. Manz und
M. Bcul-Diethelm in Zürich.

Verbandswesen.
Bauhandlanger in Bern. In einer am Sonntag im

Volkshaus abgehaltenen Versammlung von 500 Hand-
langern deutscher Zunge wurde eine Resolution ange-
nommen, in welcher die Ersetzung der italienischen Po-
liere auf den Bauplätzen durch einheimische und Aus-
schluß der Nichtorganisierten namentlich ausländischen
Bauarbeiter von den Bauplätzen verlangt wird. Das
Komitee des Handlangerbundes soll in einer Konferenz
mit den Meistern diese Frage besprechen. Die soziali-
stischen Vertreter in den Stadt- und Kantonsbehörden
sollen auf größere Berücksichtigung der einheimischen
Arbeiter auf den staatlichen Bauplätzen dringen. Sonn-
tag den 3. September soll aus dem Waisenhausplatz
eine große Demonstration aller einheimischen Bauarbeiter
zu gunsten der obgenannten Beschlüsse stattfinden.

â livlert als 8pvàUtîit »äintliLds Artikel tili
mu! >Va88vrIviìuiiA8Hiìtvrllvàvr
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